
 
 
 
 
 

 
 
 

Hinweis 
 

für angemeldete Reisegruppen, 
BesucherInnen- und WallfahrerInnengruppen 
sowie Hochzeitsgesellschaften, die mit einem 

Reisecar / Bus zum Dom anreisen. 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

Röm.-kath. Kirchgemeinde und Einwohnergemeinde Arlesheim. 



 

1. Die Domstrasse (mit einem Verbot für Motor-
wagen und Motorräder belegt mit dem 
Zusatz „Zubringerdienst gestattet“) darf be-
fahren werden. 

 

 
 

                  Zufahrt zum Dom gestattet! 
 
 

2.  Der Reisecar darf (trotz markiertem Parkver-
bot) auf dem Domplatz an folgendem Stand-
ort (und nur an diesem) parkiert werden: 

 

 

Gemeinde-

verwaltung 

 



 
 
 

3.  Dabei ist folgendes zu beachten: 
 

 

 

 

      - parkieren parallel zur Gemeindeverwaltung 
      - bei zwei und mehr Reisecars / Busse: zwei hinter- 
       einander, weitere daneben 
                              

      
 

 

 

     Der Ausgangsbereich 
     der Gemeindverwaltung 
    ist frei zu lassen! 

 Erstes Fahrzeug bündig mit 
Kopfsteinpflaster. 

 
 

 
WICHTIG: diese Sonderbewilligung muss vorgängig bei der Gemeinde 

Arlesheim eingeholt werden (Name des Unternehmens, 
Autokennzeichen, Datum, Name und Natelnummer des 
Fahrers). 

  
Ansprechperson: Alex Saladin, Ordnungsdienst, Gemeinde Arlesheim  

 
E-Mail: alexander.saladin(at)arlesheim.bl.ch 
 
Tel.: 061 706 95 42 

 
 

mailto:gemeindepolizei@arlesheim.bl.ch


 
 
 
 
 
 

Wir hoffen, dass Sie die einmalige 
Atmosphäre unseres Gotteshauses 

erleben und sich an diesem  
Kulturdenkmal erfreuen dürfen. Wir 
wünschen einen schönen Aufenthalt 

und eine gute Weiterreise! 
 
 
 
 
Röm.-kath. Kirchgemeinde Arlesheim, Domplatz 10, 4144 Arlesheim 

www.rkk-arlesheim.ch 


